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Für den Kindergarten Langenenslingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Vollzeit. 
 
Der Kindergarten Langenenslingen wird inkl. einer Krippengruppe als fünfgruppige Einrichtung 
geführt und arbeitet nach einem teiloffenen, altersspezifischen Erziehungskonzept. Wir suchen 
eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung als Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in oder 
vergleichbarer Qualifikation nach § 7 KiTaG. Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung nach 
dem Tarifvertrag im öffentlichen Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) sowie bei Vorliegen 
der Voraussetzungen die Übernahme der bisher erreichten Erfahrungsstufe. Es handelt sich um 
eine unbefristete Vollzeitstelle. 
 
Wenn Sie Teil unseres engagierten Teams werden möchten, bewerben Sie sich bitte bis 
spätestens 17. Dezember 2021.  
 
Bürgermeisteramt Langenenslingen  Bei Fragen geben wir Ihnen gerne Auskunft: 
Hauptstraße 71     Hauptamtsleiter Philipp Huchler 
88515 Langenenslingen    Telefon: 07376/969-11  
Telefon: 07376/969-0    E-Mail: phuchler@langenenslingen.de 
E-Mail: info@langenenslingen.de   
     Kindergartenleiterin Karin Reck  
     Telefon: 07376/1732 
     E-Mail: info@kiga-langenenslingen.de 
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Die Gemeinde Langenenslingen sucht zum 
nächst möglichen Zeitpunkt eine/n 

  
Kassenverwalter/in (w/m/d) 

in Vollzeit. 
  
Das Aufgabengebiet umfasst die Leitung der Gemeindekasse, 
die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und der Buch-
führung, die Vorbereitung und Mithilfe beim Jahresabschluss, 
das Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie teilweise die Ver-
anlagung von Gebühren und wiederkehrenden Einnahmen. 
Eine endgültige Abgrenzung des Aufgabengebiets behalten 
wir uns vor. 
  
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung als Ver-
waltungsfachangestellte/r oder eine vergleichbare kaufmän-
nische Ausbildung, selbständiges, sorgfältiges und eigenver-
antwortliches Arbeiten sowie Kenntnisse in der doppischen 
Buchführung. Berufserfahrung im kommunalen Haushalts- und 
Kassenrecht und Kenntnisse der Finanzanwendung „Infoma“ 
sind von Vorteil. 
  
Wir bieten Ihnen einen unbefristeten, abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz mit der Möglichkeit zu eigenverantwortlichem 
Arbeiten. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 8 
TVöD bewertet. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 
  
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
10.12.2021 an die Gemeinde Langenenslingen, Hauptstraße 71, 
88515 Langenenslingen oder an info@langenenslingen.de. 
  
Bei Fragen geben wir Ihnen gerne Auskunft: 
Kämmerer Bernhard Mayer: 
Telefon: 07376/969-15
E-Mail: bmayer@langenenslingen.de

Hauptamtsleiter Philipp Huchler: 
Telefon: 07376/969-11 
E-Mail: phuchler@langenenslingen.de 
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ÖFFENTLICHE 
BEKANNTMACHUNG

022.32 
086045 

Gemeinde Langenenslingen 
Landkreis Biberach 
 

 

Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Langenenslingen nach § 16 

FwG (Feuerwehr-Entschädigungssatzung – FwES) 
vom 22.11.2021 

 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung 
mit § 16 des Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Langenenslingen am 22.11.2021 folgende Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr beschlossen: 
 
Hinweis zur Verwendung weiblicher und männlicher Formulierungen: 
Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf die Verwendung 
zusätzlicher Formen verzichtet. Die ausschließliche Verwendung der männlichen 
Form soll deshalb explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden. 
 

§ 1 Entschädigung für Einsätze 
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für 
Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als 
Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt. Dieser 
beträgt für jede volle Stunde 12,00 Euro. Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 
Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seine Ansprüche 
nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 
 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen zeitlichen 
Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung bis zur 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich angeordneter Ruhezeiten) 
zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf halbe Stunden aufgerundet. 
Am Gerätehaus angetretene aber nicht mehr ausgerückte Feuerwehrangehörige 
erhalten eine Entschädigung für eine Einsatzstunde. Einsätze, die während 
Übungen, Ausbildungsveranstaltungen und Schulungen stattfinden, werden nicht 
entschädigt.  
 
(3) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr Anspruch auf einen als Aufwandsentschädigung gewährten 
Erfrischungszuschuss (§ 16 Absatz 1 Satz 4 FwG) als Baraufwendung, soweit dieser 
nicht beim Einsatz in Naturalien gewährt wird. 
 
(4) Für die Reinigung der persönlichen Ausrüstung und des Körpers wird keine 
zusätzliche Vergütung berechnet, da diese bereits mit der Vergütung gemäß Absatz 
1 abgegolten ist. 
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wendung zusätzlicher Formen verzichtet. Die ausschließliche 
Verwendung der männlichen Form soll deshalb explizit als ge-
schlechtsunabhängig verstanden werden. 
  
§ 1 Entschädigung für Einsätze 
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr erhalten für Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und ihren 
Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung nach einem einheitli-
chen Durchschnittssatz ersetzt. Dieser beträgt für jede volle Stunde 
12,00 Euro. Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 
1 FwG kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seine Ansprü-
che nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen zeitli-
chen Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmie-
rung bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließ-
lich angeordneter Ruhezeiten) zugrunde zu legen. Angefangene 
Stunden werden auf halbe Stunden aufgerundet. Am Gerätehaus 
angetretene aber nicht mehr ausgerückte Feuerwehrangehörige 
erhalten eine Entschädigung für eine Einsatzstunde. Einsätze, die 
während Übungen, Ausbildungsveranstaltungen und Schulungen 
stattfinden, werden nicht entschädigt. 
(3) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr Anspruch auf einen als Aufwandsentschädi-
gung gewährten Erfrischungszuschuss (§ 16 Absatz 1 Satz 4 FwG) 
als Baraufwendung, soweit dieser nicht beim Einsatz in Naturalien 
gewährt wird. 
(4) Für die Reinigung der persönlichen Ausrüstung und des Körpers 
wird keine zusätzliche Vergütung berechnet, da diese bereits mit 
der Vergütung gemäß Absatz 1 abgegolten ist. 
(5) Für die Bereitstellung eines Schleppers oder eines anderen 
Zugfahrzeugs erhält der Fahrzeughalter pro Betriebsstunde eine 
Entschädigung in Höhe des jeweils gültigen Mietsatzes für Be-
triebsfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Arbeitsgeräte des Kreisma-
schinenrings. Das gleiche gilt für den Einsatz eines Vakuumfasses. 
(6) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinander-
folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und 
die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe als Aufwands-
entschädigung ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer 
Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf Verdienstausfall 
nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 
  
§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
(1) Für die Teilnahme an Lehrgängen auf Kreisebene (z.B. Atem-
schutzgeräteträger, Maschinisten, Sprechfunker, Truppmann und 
Truppführer) wird auf Antrag eine einmalige Aufwandsentschä-
digung für Auslagen von pauschal 70,00 Euro nach Vorliegen des 

Abschlusses gewährt. 
(2) Für die Teilnahme an sonstigen Aus- und Fortbildungsveran-
staltungen mit einer Dauer von bis zu zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen wird auf Antrag als Aufwandsentschädigung für Auslagen 
ein Durchschnittssatz von 5,00 Euro für die ersten vier Stunden 
und von 5,00 Euro für jede weitere Stunde gewährt. Entsteht ne-
ben den Auslagen tatsächlich ein Verdienstausfall, erhöht sich der 
Durchschnittssatz für diese Zeit um 12,00 Euro/Stunde. 
(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltung vom Unterrichtsbeginn bis -ende zugrunde 
zu legen. Angefangene Stunden werden auf halbe Stunden auf-
gerundet. 
(4) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Ge-
meindegebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr neben der Entschädigung nach Absatz 
1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse oder eine 
Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung in entsprechender 
Anwendung des Landesreisekostengesetzes in seiner jeweiligen 
Fassung, sofern nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt. 
(5) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von mehr 
als zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der entstehende 
Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher 
Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemein-
defeuerwehr seinen Anspruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an 
seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 
  
§ 3 - Aufwandsentschädigung für Übungsdienste 
Für die Teilnahme an Übungsdiensten wird als Auslagenersatz 
eine pauschale Aufwandsentschädigung von 3,00 Euro pro Übung 
gewährt. 
  
§ 4 Zusätzliche Entschädigung 
(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und Fort-
bildung tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, die durch 
diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leis-
ten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 16 
Absatz 2 FwG als Aufwandsentschädigung für Übungsleiter: 
 
Feuerwehrkommandant 600,00 €/Jahr 
stellv. Feuerwehrkommandant 250,00 €/Jahr 
  
Kommandanten und deren Stellvertreter der Einsatzabtei-
lungen: 
  
  Kommandant Stellv. Kommandant 
Andelfingen 150,00 € Jahr 75,00 €/Jahr 
Billafingen 100,00 € Jahr 50,00 €/Jahr 
Dürrenwaldstetten 100,00 €/Jahr 50,00 €/Jahr 
Egelfingen 100,00 €/Jahr 50,00 €/Jahr 
Emerfeld 100,00 €/Jahr 50,00 €/Jahr 
Friedingen 100,00 €/Jahr 50,00 €/Jahr 
Ittenhausen 150,00 €/Jahr 75,00 €/Jahr 
Langenenslingen 350,00 €/Jahr 200,00 €/Jahr 
Wilflingen  100,00 €/Jahr 50,00 €/Jahr 
  
Gerätewarte der Einsatzabteilungen: 
Langenenslingen 600,00 €/Jahr 
(davon 200,00 € als Gesamtgerätewart) 
Andelfingen 150,00 €/Jahr 
Billafingen 100,00 €/Jahr 
Dürrenwaldstetten 100,00 €/Jahr 
Egelfingen 100,00 €/Jahr 
Emerfeld 100,00 €/Jahr 
Friedingen 100,00 €/Jahr 
Ittenhausen 150,00 €/Jahr 
Wilflingen 100,00 €/Jahr 
  
Jugendwart der Jugendfeuerwehr 200,00 €/Jahr 
stellv. Jugendfeuerwehrwart 150,00 €/Jahr 
Kleiderwart für die Gesamtfeuerwehr 100,00 €/Jahr 
Programmierer der Meldeempfänger 150,00 €/Jahr 
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§ 5 Entschädigung für haushaltsführende Personen 
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen 
(§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass als Verdienstausfall das entstandene Zeitversäum-
nis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
wird neben der Entschädigung für die notwendigen Auslagen als 
Verdienstausfall 12,00 Euro/Stunde gewährt. 
  
§ 6 Antrag 
(1) Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1 gelten die durch den 
jeweiligen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr eingereichten 
und unterzeichneten Nachweise über die Teilnahme an Einsätzen, 
Lehrgängen, Sitzungen und dergleichen. 
(2) Den Anträgen im Sinne der § 1 Absatz 6, § 2 Absatz 5 sind Nach-
weise beizufügen, die den Verdienstausfall und die Auslagen dem 
Grunde und der Höhe nach belegen. 
  
§ 7 Freiwilligkeitsleistungen 
Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich tätigen An-
gehörigen der Gemeindefeuerwehr finanzielle Unterstützung, 
insbesondere zur Erholung, Aufrechterhaltung und Wiederher-
stellung ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zu gewähren (vgl. 
§ 16 Absatz 7 FwG). 
  
§ 8 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Feuerwehrentschädigungssatzung vom 20.04.2015 au-
ßer Kraft. 
  
Langenenslingen, den 23.11.2021 
  
Schneider 
Bürgermeister 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Gemeindeordnung unbedenklich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Bericht über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderats vom 22.11.2021 

1)   Anpassung der Bauplatzpreise innerhalb der Gesamt
gemeinde  

Bürgermeister Schneider berichtete über die anhaltend hohe Nach-
frage nach Baugrundstücken in der Gemeinde und verwies auf die 
immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen. Neben den 
steigenden Anforderungen im Zusammenhang mit dem Planungs-
recht, ist auch der Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von 
Baugebieten immer schwieriger. Im Hinblick auf die Bauplatzpreise 
im Umland und die gute Infrastruktur der Gemeinde, schlug die 
Verwaltung eine Anpassung der Bauplatzpreise in einem Rahmen 
zwischen 12,- und 20,- € je qm für alle Ortsteile gleichermaßen vor. 
Außerdem informierte Bürgermeister Schneider über die Kalkula-
tion der Bauplatzpreise der neusten Baugebiete „Herdwegäcker III“ 
in Wilflingen und „Stucken II“ in Langenenslingen. Im Rahmen der 
Beratung sprachen sich die Vertreter des Gemeinderats für eine 
Erhöhung der Bauplatzpreise aus und schlugen diese in Höhe von 
15,00 € pro m² vor. Zu den Hinweisen ggf. mit einem Punktesystem 
die Vermarktung zukünftig vorzunehmen, verwies Bürgermeister 
Schneider auf die immer noch unsichere Rechtslage und stellte 
klar, dass darüber zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden 
kann. Abschließend beschloss der Gemeinderat, die Bauplatzprei-
se innerhalb der Gesamtgemeinde um 15,00 € je qm anzuheben. 

Bauinteressenten, die bereits Grundstücke reserviert haben, erhal-
ten noch die Gelegenheit, die Bauplätze zu den bisherigen Kon-
ditionen zu erwerben. Außerdem wurde der Kalkulation der Bau-
platzpreise für die Baugebiete „Herdwegäcker III“ in Wilflingen und 
„Stucken II“ in Langenenslingen zugestimmt. Somit gelten zukünf-
tig folgende Preise

 Bauplatzpreis je m²

„Strangeläcker II“, Andelfingen BA 2 84,87 € 

„Strangeläcker“, 1. Änderung, Langenens-
lingen

93,74 €*

„Hinter der Schule“, Billafingen 70,47 €

„Brühl“, Dürrenwaldstetten 74,85 € 

„Kurz-Geländ-Weg“, Egelfingen 66,24 € 

Emerfeld 45,19 € 

„Airinger“, Friedingen 69,89 € 

„Hinter der Zehntscheuer“, Ittenhausen 69,21 € 

„Stucken“, Langenenslingen 91,29 €

„Stucken II“, Langenenslingen 91,09 €

„Schloßstraße“, Langenenslingen 69,28 €

„Hinter den Gärten“, Langenenslingen 90,29 € 

„Herdwegäcker III“ Wilflingen 85,89 €**

*zzgl. naturschutzrechtlicher Ausgleich mit 3,02 €/m² 
**zzgl. naturschutzrechtlicher Ausgleich mit 3,07 €/m² 

2)  Verabschiedung des Kultur und Nutzungsplanes für das 
Forstwirtschaftsjahr 2022 

Bürgermeister Schneider begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt 
Herrn Förster Johannes Hainzl sowie die ebenfalls anwesenden 
Forstwirte der Gemeinde. Er führte aus, dass die Planungen im Ge-
meindewald aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen schwie-
rig sind. Für das kommende Jahr 2022 wird mit einer schwarzen 
Null geplant. Aufgrund einer einmaligen Waldprämie von über 
100.000,- € und höheren Holzerlösen hat sich das Jahr 2021 gegen-
über den Planzahlen deutlich erfreulicher entwickelt. Anschließend 
erläuterte Förster Johannes Hainzl den Kulturund Nutzungsplan. 
Für das laufende Jahr führte er aus, dass der Holzeinschlag bis 
zum Jahresende planmäßig erfüllt werden kann bzw. sogar etwas 
übertroffen wird, nachdem in den vorherigen Jahren aufgrund des 
niedrigen Holzpreises ein reduzierter Einschlag stattgefunden hat. 
Aufgrund der positiven Entwicklung des Holzpreises und der Nach-
haltigkeitsprämie für zertifizierte Betriebe des Bundes, konnte ein 
ordentliches Ergebnis in Höhe von 150.000 € erreicht werden. Ein-
schließlich kalkulatorischer Ausgaben wird sich im laufenden Jahr 
ein positives Gesamtergebnis von ca.85.000,- € ergeben. Wegen 
der aus Sicht des Waldes positiven Witterung und einer Unterstüt-
zung bei der Pflanzung des Musterwaldes konnten mehr Kulturen, 
als geplant realisiert werden. Mit Blick auf das Personal hob Herr 
Hainzl die sehr gute fachliche Grundlage, die guten Ideen und die 
hohe Motivation und Einsatzbereitschaft der drei gemeindlichen 
Forstwirte hervor. Beim Blick auf das kommende Jahr verwies 
Herr Hainzl auf die Vorbereitungsarbeiten zur anstehenden neuen 
Forsteinrichtung, also der 10-Jahresplanung. Im Jahr 2022 ist das 
letzte Jahr der laufenden Forsteinrichtung. Je nach Entwicklung 
des Holzpreismarktes sollen im kommenden Jahr die reduzierten 
Holzeinschläge aus den Jahren 2019 und 2020 ggf. ausgeglichen 
werden. Daher ist ein Einschlag mit 11.500 fm geplant. Dies sollte zu 
Holzerlösen in Höhe von 513.000,- € führen. Auf der Ausgabenseite 
informierte Förster Hainzl, dass neben den üblichen Ausgaben die 
Beschaffung eines gebrauchten Betriebsfahrzeugs für die Forst-
wirte geplant ist. Abschließend verwies er auf die Änderung des 
Umsatzsteuerrechts und erklärte, dass die Gemeinde im Bereich 
des Waldes im kommenden Jahr regelbesteuert wird. Dies führt 
zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung. Unter diesen Gege-
benheiten wird im Jahr 2022 mit einem ausgeglichenen Haushalt 
gerechnet, wobei Förster Hainzl auf die hohe Abhängigkeit vom 
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Holzmarkt verwies. Die Vertreter des Gemeinderats bedankten sich 
bei Förster Hainzl für seine Ausführungen. Außerdem richtete das 
Gremium seinen Dank an die Forstwirte und sprach sich für die 
Beschaffung des geplanten Betriebsfahrzeugs aus. Der Gemein-
de war es immer ein Anliegen, im Hinblick auf Ausstattung und 
Gerätschaften gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Im Hinblick 
auf die anstehende Brennholzvermarktung schlug Bürgermeister 
Schneider vor lediglich eine Erhöhung um die ab dem 01.01.2022 
fälligen Mehrwertsteuer vorzunehmen. Darüber hinaus sollte kei-
ne Erhöhung stattfinden. Damit ergibt sich ein Preis in Höhe von 
71,00 € je Festmeter für Brennholz in langer Form. Derzeit geht die 
Gemeindeverwaltung davon aus, dass eine Versteigerung unter 
den dann geltenden Bestimmungen erfolgen kann. Abschließend 
beschloss der Gemeinderat den Kulturund Nutzungsplan und leg-
te den Preis für Brennholz in langer Form auf 71,00 € je Festmeter 
fest. Bürgermeister Schneider bedankte sich bei Förster Hainzl 
und den Forstwirten für die hervorragende und unkomplizierte 
Zusammenarbeit. 
  
3) Ehrenamtliche Entschädigung der Gemeindefeuerwehr 
wurde geändert 
Nachdem die Entschädigungssätze der Gemeindefeuerwehr letzt-
mals im Jahr 2015 angepasst wurden, schlug die Verwaltung nun-
mehr eine Erhöhung der Entschädigungssätze vor. In diesem Rah-
men wurde vorgeschlagen die Einsatzentschädigung von 9,50 € 
auf 12,00 € pro Stunde zu erhöhen. Zudem sollen die Funktionsträ-
ger der Einsatzabteilung Ittenhausen eine höhere Entschädigung 
erhalten, nachdem dort zwischenzeitlich ein Feuerwehrfahrzeug 
angeschafft wurde. Darüber hinaus hat der Feuerwehrausschuss 
beantragt, Entschädigungssätze für einen Gesamtkleiderwart, für 
die Programmierung der Meldeempfänger und einen Gesamtgerä-
tewart aufzunehmen sowie die Entschädigungen des Abteilungs-
kommandanten Langenenslingen und seines Stellvertreters zu er-
höhen. Diese Anträge wurden in den von der Gemeindeverwaltung 
erarbeiteten Satzungsvorschlag aufgenommen. Bürgermeister 
Schneider erläuterte die neue Satzung und informierte über die 
Einsätze und die dafür ausbezahlten Entschädigungen aus den ver-
gangenen 6 Jahren. Anschließend beschloss der Gemeinderat die 
Neufassung der Entschädigungssatzung. Außerdem wurde dem 
Antrag aus der Mitte des Gemeinderats über die erneute Beratung 
der Entschädigungssätze in 3 Jahren mehrheitlich zugestimmt. 
  
4) Wahl des Abteilungskommandanten und seines Stellver-
treters in der Einsatzabteilung Andelfingen 
Der Gemeinderat stimmte der Wahl von Andreas Vetter zum Abtei-
lungskommandanten und von Herrn Timo Bischofberger zum stell-
vertretenden Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuer-
wehr – Einsatzabteilung Andelfingen für die Dauer von 5 Jahren zu. 
  
5) Baugesuche 
Der Nutzungsänderung eines Lagers zu Schulungsräumen im 
Gewerbegebiet „Esple“ in Langenenslingen, dem Neubau eines 
Wohnhaues mit Doppelgarage im Baugebiet „Strangeläcker“ in 
Andelfingen und dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses im 
„Kurz-Geländ-Weg“ in Egelfingen wurde zugestimmt. Außerdem 
stimmte der Gemeinderat dem Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses im Baugebiet „Airinger“ in Friedingen zu und genehmigte 
nachträglich den Neubau eines Geräteraumes mit Carport in der 
„Sigmaringer Straße“ in Wilflingen. 
  
6)  Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse 
In der nicht öffentlichen Sitzung vom 18.10.2021 wurden keine 
Beschlüsse gefasst, die einer öffentlichen Bekanntgabe bedürfen. 
  
7) Verschiedenes 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ informierte Bür-
germeister Schneider ausführlich über die derzeitige Corona-Lage 
innerhalb der Gemeinde. Die Gemeindeverwaltung hat sehr he-
rausfordernde Wochen hinter sich. In diesem Rahmen bedankte 
er sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemein-
deverwaltung, insbesondere bei Herrn Hauptamtsleiter Huchler. 
Die Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern sind nicht immer 

einfach und angenehm. Einzelne vergreifen sich im Ton oder der 
Wortwahl. Bürgermeister Schneider äußerte Verständnis für die 
schwierige Situation vieler Bürgerinnen und Bürger, stellte jedoch 
klar, dass die Gemeinde nicht für alles verantwortlich und auch 
nicht für alles zuständig ist. Er appellierte an die Bürgerinnen und 
Bürger, sich vernünftig zu verhalten. Nur mit einem breiten gesell-
schaftlichen Zusammenhalt kann die derzeitige Situation gemeis-
tert werden. Hierzu gehört es auch, die bestehenden Impfange-
bote anzunehmen. Zwischenzeitlich gab es in der Gemeinde eine 
Explosion der Infiziertenzahlen. Wenngleich aktuell ein geringer 
Rückgang zu verzeichnen ist, sind die Zahlen immer noch sehr 
hoch. Am Sitzungstag (22.11.2021) befanden sich 53 Infizierte im 
Gemeindegebiet in Quarantäne. Die positiven Fälle verteilen sich 
auf alle Altersgruppen. Zunehmend wird dem Rathaus auch von 
schwereren Verläufen berichtet. Seit vergangener Woche findet in 
den Kindergärten in der Gemeinde eine freiwillige Testung statt. 
Nach wie vor besteht keine Rechtsgrundlage für eine verpflichten-
de Testung, wie dies in der Grundschule der Fall ist. Die Testquote 
liegt in den Kindergärten Langenenslingen und Wilflingen etwa 
bei 70 %, im Kindergarten Andelfingen bei 100 %. Abschließend 
stellte Bürgermeister Schneider klar, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Rathauses mit der Corona-Pandemie sehr bean-
sprucht werden und die Belegschaft auch aufgrund von Krankheit 
am Anschlag ist. Aus diesem Grund müssen einzelne Maßnahmen 
und Projekte zurückgestellt werden. An die gewählten Vertreter 
des Gemeinderats appellierte er, in ihrem Umfeld und der ganzen 
Bürgerschaft für die Coronaschutzimpfung zu werben. 
Anschließend berichtete Bürgermeister Schneider von Vandalismus 
und einem Diebstahl, mit dem die Gemeinde unlängst zu kämp-
fen hatte. Neben einer beschädigten und teilweisen entwendeten 
Baustellenbeschilderung und eines Verkehrsschildes im Bereich des 
Tennisheims in Langenenslingen, wurde das Verkehrsmessgerät 
der Gemeinde in der Hauptstraße in Langenenslingen entwendet. 
Das Gerät mit einem Wert von ca. 3.000,- € wurde erst vor wenigen 
Wochen zur Erhebung von Verkehrsdaten erworben. Bürgermeis-
ter Schneider bat die Bevölkerung darum, entsprechende Hinwei-
se an die Gemeindeverwaltung oder das Polizeirevier Riedlingen 
weiterzugeben. 
Zum Thema der Schulkindbetreuung, gab Bürgermeister Schnei-
der bekannt, dass seit Anfang November im Kindergarten Lan-
genenslingen von 07:00 bis 8:30 Uhr vorrübergehend wieder ein 
Angebot geschaffen werden konnte. Lediglich 5 Kinder nehmen 
das Angebot derzeit in Anspruch. 
Abschließend gab Bürgermeister Schneider den vorgesehenen 
Termin der nächsten Sitzung am 20.12.2021 bekannt. Je nach 
Entwicklung der Corona-Pandemie und der zugehörigen gesetz-
lichen Regelungen, sind die Rahmenbedingungen ggf. kurzfristig 
anzupassen. Auf jeden Fall wird der gemeinsame Jahresabschluss 
des Gemeinderats nicht stattfinden können. 
  
8) Anfragen der Gemeinderäte 
Auf Anfrage eines Gemeinderats ob eine Impfquote in der Ge-
meinde bekannt ist, erklärte Bürgermeister Schneider, dass die 
Zahlen nur landkreisweit erhoben werden. Er geht jedoch davon 
aus, dass die Quote in der Gemeinde nicht höher ist, als im Land-
kreis Biberach. 
Zur Frage, inwieweit digitale Gemeinderatsitzungen abgehalten 
werden können, erklärte Bürgermeister Schneider, dass dies recht-
lich grundsätzlich möglich ist. Aufgrund der technischen und recht-
lichen Voraussetzungen, soll diese Möglichkeit allerdings vorerst 
nicht genutzt werden. 
Ein Mitglied des Gemeinderats erkundigte sich, ob in der Gemein-
de eine Impfaktion gestartet werden könnte. Die Gemeindever-
waltung wäre hierzu grundsätzlich bereit und würde auch die 
Gemeindehalle zur Verfügung stellen. Eine solche Aktion wurde 
auch bereits mit dem örtlichen Hausarzt besprochen. Derzeit ist 
die Verfügbarkeit von Impfstoff allerdings schwierig. Sofern sich 
dies ändert, wäre eine Impfaktion aus Sicht von Bürgermeister 
Schneider grundsätzlich denkbar. 
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Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark 
Donau-Bussen (IGI DoBu) 

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, findet um 10:00 Uhr  
in der Stadthalle Riedlingen 

eine Sitzung der Verbandsversammlung des Interkommunalen 
Gewerbe- und Industrieparks Donau-Bussen (IGI DoBu) statt. 

T a g e s o r d n u n g 
1.  Haushalts- / Wirtschaftsplan 2022 - Beratung und Beschluss-

fassung 
2. Bekanntgaben des Zweckverbands IGI DoBu  
3. Wünsche, Anfragen, Verschiedenes  
  
Wir laden die Bürgerinnen und Bürger zu dieser Sitzung ein. Die 
Beratungsunterlagen für die öffentliche Sitzung liegen im Sit-
zungssaal aus. 

Riedlingen, 25.11.2021 
gez. Schafft 
Zweckverbandsvorsitzender 

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand 
Kommunaler Zweckverband 
Donaustraße 1, 88499 Altheim 
  
Öffentliche Bekanntmachung 
Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, findet um 10:00 Uhr in der 
der Kulturhalle in Ertingen, Eisenbahnstraße 26, 88521 Ertingen, 
eine öffentliche Verbandsversammlung der Wegebaugerätege-
meinschaft Albrand statt. 
Tagesordnung 
1. Bericht des Vorsitzenden 
2.  Bekanntgabe des Protokolls der Verbandsversammlung vom 

30. Juni 2021 
3. Wahl des Verbandsvorsitzenden 
4. Wahl des kaufmännischen Geschäftsleiters 
5.  Änderung der Satzung über die Entschädigung für die ehren-

amtliche Tätigkeit 
6.  Aufnahme Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet 

Donau-Bussen (IGI DOBU) 
7.  Aufnahme Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet 

Donau-Oberschwaben (IGI DOS) 
8. Verschiedenes 
  
gez. Martin Rude 
Verbandsvorsitzender 

DIE GEMEINDE INFORMIERT

Lagerplätze für Streusplitt 
- kostenlose Entnahmemöglichkeit für die Bevölkerung 
In den Ortsteilen ist an nachfolgend aufgeführten Plätzen Streus-
plitt gelagert, von denen im Bedarfsfall Streumaterial genommen 
werden kann. Das Streumaterial ist nur für Streuzwecke gedacht 
und darf nur in kleinsten Einheiten entnommen werden. 
Langenenslingen 
➩	 Parkplatz beim Feuerwehrgebäude / Streugutkiste 
➩	 Biberbachstraße / Streugutkiste 
➩	 Traubengasse / Streugutkiste 
➩	 Gewerbegebiet, Kurve bei Firma Striebel / Streugutkiste 

Andelfingen 
➩	 Feuerwehrgebäude / Streugutkiste 
➩	 Einmündung Bergstraße in Kapellenstraße / Streugutkiste 
➩	 Carl-von-Wunster-Straße (bei der Allee) / Streugutkiste 
➩	 Boxberg bei Mukensturm / Streugutkiste 

Billafingen 
➩	 ehemaliger Farrenstall / Streugutkiste 

Dürrenwaldstetten 
➩	 Pfarrhaus / Streugutkiste 
➩	 Vordach Zwiefalter Straße 4 / Streugutkiste 
➩	 Leichenhalle / Streugutkiste 

Egelfingen 
➩	 beim Feuerwehrgebäude / Streugutkiste 
➩	 am Friedhof / Streugutkiste 

Emerfeld 
➩	 Parkplatz an der Kirchdorfstraße / Streugutkiste 
➩	 Hofraum von Herrn Hermann Maier / Streugutkiste 

Friedingen 
➩	 beim Backhaus / Streugutkiste 
➩	 Vordach bei Herrn Jürgen Haußmann / Streugutkiste 
➩	 Friedhof neben Leichenhalle / Streugutkiste 

Ittenhausen 
➩	 Angerstraße bei Herrn Oskar Fauler / Streugutkiste 
➩	 vor dem Feuerwehrhaus / Streugutkiste 

Wilflingen 
➩	 Parkplatz beim Rathaus / Streugutkiste 

 
Anmeldung zur Sammelprüfung von Zugmaschi-
nen nach § 29 StVZO (Hauptuntersuchung) 
Um den Landwirten im Landkreis Biberach die Untersuchung ih-
rer Zug- und Arbeitsmaschinen sowie Anhänger zu erleichtern, 
plant die TÜV SÜD Auto Service GmbH, Service-Center Biberach, 
im Frühjahr Sammelprüfungen in der Gemeinde Langenenslingen 
durchzuführen. 
Alle Fahrzeughalter, die ihre Zugmaschinen durch den TÜV im 
März/April 2022 überprüfen lassen möchten, werden gebeten, ihre 
Fahrzeuge bei der Gemeinde Langenenslingen (07376/969-12) bis 
zum 14. Januar 2022  anzumelden. Bitte beachten Sie, dass auf 
Grund der Zeiteinteilung nur angemeldete Fahrzeuge geprüft 
werden können. 
Die genauen TÜV-Termine werden dann rechtzeitig im Gemeinde-
mitteilungsblatt bekannt gegeben. 

Mit dem Fahrrad ohne Licht unterwegs 
Der Gemeindeverwaltung sind in letzter Zeit vermehrt Radfahrer, 
insbesondere auch Kinder aufgefallen, die ohne Licht unterwegs 
sind. Dies stellt besonders in der dunklen Jahreszeit eine große Ge-
fahr dar, da Fahrradfahrer ohne Licht erst sehr spät oder gar nicht 
gesehen werden. Dadurch kann es leicht zu Unfällen mit oftmals 
schweren Verletzungen kommen. Hiervon abgesehen gilt nach 
der Straßenverkehrsordnung eine Beleuchtungspflicht bei Dun-
kelheit und schlechten Sichtverhältnissen. Ein Verstoß hiergegen 
kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Wenn wegen fehlender 
Beleuchtung ein Unfall passiert, kann je nach Hergang eine Mit-
haftung oder sogar eine Alleinhaftung festgestellt werden. Daher 
appeliert die Gemeindeverwaltung an alle Radfahrer, das Licht 
immer funktionsfähig zu halten und einzuschalten. Insbesondere 
sollten auch Eltern dafür Sorge tragen, dass die Beleuchtung an 
den Fahrrädern der Kinder funktioniert.
 
Einbrüche in der Region nehmen zu 
In der letzten Zeit kommt es in der Raumschaft vermehrt zu Woh-
nungseinbrüchen. Die Polizei bittet die Bevölkerung daher dar-
um, verdächtige Wahrnehmungen zu melden. Wenn sich in Ihrem 
Wohngebiet unbekannte und Ihnen verdächtige Personen oder 
Fahrzeuge aufhalten, melden Sie dies möglichst umgehend der 
Polizei. Auch, wenn es sich als „Fehlalarm“ herausstellt, ist die Po-
lizei für jede Meldung dankbar - lieber einmal zu viel als einmal 
zu wenig anrufen. 
Außerdem sollten Bürgerinnen und Bürger besonders in der dunk-
len Jahreszeit, in der Einbrüche vermehrt auftreten, besonders 
vorsichtig sein. Der einfachste Weg einzubrechen, ist über ebe-
nerdige Terrassen- bzw. Balkontüren und Fenster. Durch das (ab)
schließen von Türen und Fenstern, das Herunterlassen der Rolllä-
den und ggf. zusätzliche Einbruchssicherungen, wird den Tätern 
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ein Einbruch wesentlich erschwert. Weitere Informationen zum 
Einbruchschutz bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des 
Polizeipräsidiums Ulm.
 
Renaturierung Billafinger Hüle 
LEV und Gemeinde aktiv  
Die Billafinger Hüle am nördlichen Ortsausgang von Billafingen 
nach Emerfeld wurde kürzlich bei einer Landschaftspflegemaß-
ahme renaturiert. Der Landschaftserhaltungsverband Landkreis 
Biberach (LEV) betreute vor Ort die anfallenden Baggerarbeiten 
und half der Gemeinde als Eigentümerin des Gewässerbiotops, 
für die Biotoppflege eine Förderung aus Naturschutzmitteln zu 
bekommen. Rohrkolben und Schilfröhricht wurden auf der Hälfte 
des stark zugewachsenen, gesetzlich geschützten Biotops mit Spe-
zialgerät, einem Kleinbagger mit Mähkorb, ausgeräumt. Fast ein 
Eimer an Fröschen und Amphibien brachte LEV-Geschäftsführer 
Peter Heffner dabei in Sicherheit. Im ausgebaggerten Bereich kön-
nen sich künftig Erdkröten, Bergmolche, Grün- und Grasfrösche im 
verbesserten Lebensraum auf offener Wasserfläche fortpflanzen, 
der stehengebliebene Schilfbereich im Norden dient als Rückzugs- 
und Schutzraum. Bei der Krötenwanderung würden sehr viele der 
geschützten und gefährdeten Amphibien vom Verkehr überfahren, 
erzählte eine Anwohnerin. Deshalb plant der LEV vor der nächs-
ten Krötensaison Schutzmaßnahmen an der Durchgangsstraße. 
Der Aushub verbleibt über Winter am Teich liegen und wird nach 
dem Winterfrost beseitigt. 
Weitere Informationen zum LEV unter www.lev-biberach.de 
 

Foto: LEV

Foto: LEV

 

Jahresrückblick 
- Versendung an ehemalige Einwohner 
Die Gemeindeverwaltung bringt für dieses Jahr wieder einen Jah-
resrückblick heraus. Er wird an die ehemaligen Einwohner der 
Gemeinde versandt, soweit der Gemeindeverwaltung deren Ad-
ressdaten vorliegen. Diese Daten werden von Jahr zu Jahr aktuali-
siert. Dabei ist die Mithilfe der Bevölkerung notwendig. Personen, 
die im Verwandten- oder Bekanntenkreis ehemalige Einwohner 
der Gemeinde haben, die bisher den Jahresrückblick noch nicht 
bekommen haben, ihn aber möchten, werden gebeten, dies der 
Gemeindeverwaltung, Telefon: 07376/969-0, mitzuteilen. Sie kön-
nen auch den nachstehenden Abschnitt ausfüllen und bei der je-
weiligen Ortsverwaltung oder der Gemeindeverwaltung abgeben. 
  
Für Ihre Hilfe im Voraus besten Dank. 

✄
  
Ich bitte, folgenden Personen den Jahresrückblick der Gemeinde 
Langenenslingen zukommen zu lassen. 

....................................................................................................................................
Name: 

....................................................................................................................................
Ort: 

....................................................................................................................................
Straße: 

Name und Anschrift des Vorschlagenden: 
 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

✄
 

 

Brauchen Sie Informationen über unsere  
Gemeinde? 
Auf unserer Homepage  www.langenenslingen.de erhalten 
Sie Informationen über die Gemeinde mit ihren Ortsteilen, Fir-
men, Vereinen, Tourismus, Veranstaltungen, aktuelle Bekannt-
machungen, die einzelnen Ausgaben des Mitteilungsblattes 
sowie weiteres Interessantes. Besuchen Sieuns!

FUNDSACHEN

Am 23.11.2021 wurde eine Schildkappe für Kinder auf dem Spiel-
platz „Im Baumgarten“ gefunden. 
Die Eigentümer kann sich beim Rathaus, Zimmer 13 oder unter 
der Tel.-Nr. 07376/ 969-12 melden. 
 
 

VERANSTALTUNGEN  
IN DER GEMEINDE

Altenwerk Langenenslingen 
Liebe Senioren, 
die Nachrichten betr. Corona-Zahlen versprechen nichts Gutes. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die geplante Ad-
ventsfeier abzusagen. 
Wir wünschen allen eine gesunde, friedvolle Adventszeit 
Renate Sauter mit Team 
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DIE POLIZEI INFORMIERT

Polizei sorgt in der Weihnachtszeit für Sicherheit 
Wie im vergangenen Jahr werden auch in diesem Jahr viele Weih-
nachtsmärkte und Veranstaltungen in der Adventszeit ausfallen 
müssen oder unter strengen Regeln stattfinden. Dennoch ist die 
Polizei für die Sicherheit unterwegs. Auch den Schutz der Ge-
sundheit hat sie dabei im Blick. Sie setzt in erster Linie auf die 
Vernunft der Teilnehmenden. Stellt die Polizei Verstöße gegen die 
Corona-Verordnung fest, schreitet sie mit Augenmaß aber kon-
sequent ein, bringt Uneinsichtige zur Anzeige und erteilt wenn 
nötig Platzverweise. So sollen auch und gerade die Menschen, 
die sich an die Vorschriften halten, in Sicherheit die Zeit gesund 
überstehen können. 
Wie im vergangenen Jahr so schützt auch in diesem Jahr Abstand 
halten doppelt: Auf der einen Seite vor einer Ansteckung mit dem 
Corona-Virus, andererseits werden aber auch Taschendiebe auf die-
se Weise ferngehalten. Denn die Täter nutzen Menschenmengen 
und das damit verbundene Gedränge, um sich zu bereichern. Da-
bei ist das Vorgehen der Täter unterschiedlich: Opfer werden in der 
Menge angerempelt oder sie werden unter einem Vorwand abge-
lenkt oder aber der Täter fragt sie einfach nach dem Weg. Teilweise 
sind die Diebe zu zweit oder dritt unterwegs, wobei einer Kontakt 
mit seinem potentiellen Opfer aufnimmt und der andere dann 
unbemerkt in die Tasche greift. Ein möglicher Dritter verschwin-
det dann mit den Wertsachen in der Menge. Auch zum Schutz vor 
Taschendieben wird die Polizei in der Adventszeit verstärkt unter-
wegs sein.Darüber hinaus wird sie auch im öffentlichen Nahverkehr 
präsent sein und kontrollieren, ob sich die Menschen an die Vor-
schriften der Corona-Verordnung halten. Denn auch hier muss der 
möglichen Ansteckungsgefahr mit konsequenter Einhaltung der 
AHA-Regeln begegnet werden: Alltag mit Maske, Hygieneregeln 
beachten, Abstand halten sind zum Wohle aller angezeigt. Zudem 
gilt seit Mittwoch die 3G-Regel für alle Busse und Bahnen. Bei ihren 
Kontrollen am Mittwoch auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt musste 
die Polizei nur in Einzelfällen einschreiten und die Besucher auf die 
Maskentragepflicht hinweisen. 
Ebenso wichtig ist die Sicherheit im Straßenverkehr. Denn be-
rauscht Fahren ist gefährlich, wie aktuelle Fälle zeigen: In Heiden-
heim prallte Anfang der Woche ein 56-Jähriger bei Heidenheim 
in eine Leitplanke. Der Autofahrer stand unter dem Einfluss von 
Alkohol; die Polizei prüft, ob das die Unfallursache war. Am Auto 
entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Für die Sicherheit im 
Straßenverkehr führt die Polizei derzeit verstärkt Kontrollen durch, 
die insbesondere verhindern sollen, dass jemand betrunken oder im 
Drogenrausch fährt. So zogen Polizisten beispielsweise am Diens-
tag in Biberach, Laupheim, Süßen und Ehingen vier Fahrer aus dem 
Verkehr, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschgift standen. 
Um sicher durch die Weihnachtszeit zu kommen rät die Polizei: 
-   Halten Sie auf Märkten die Corona-Vorschriften ein, damit wir 

alle gesund bleiben. 
-   Nehmen Sie auf Weihnachtsmärkten und zum Einkaufen nur 

das Nötigste an Wertsachen mit. 
-   Tragen Sie die Wertsachen immer in verschlossenen Innenta-

schen möglichst dicht am Körper. 
-   Lassen Sie Wertsachen oder Handtaschen nie unbeaufsichtigt 

und nicht in Fahrzeugen. 
-   Achten Sie darauf, dass die Fahrerin oder der Fahrer nüchtern 

bleibt.

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Das Landratsamt informiert: 
Jetzt bewerben für freie Ausbildungs- und Stu-
dienplätze beim Landratsamt Biberach – Ausbil-
dungsbeginn im September 2022 
Das Landratsamt Biberach bietet für den Ausbildungsbeginn ab 
1. September 2022 Ausbildungs- und Studienplätze (m/w/d) an. 

Im Bereich der Verwaltung werden ausgebildet: 
• Verwaltungsfachangestellter 
• Bachelor of Arts – Public Management 
• Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement 
Außerdem stellt das Landratsamt Ausbildungsplätze als 
•  Straßenwärter in den Straßenmeistereien Laupheim und Och-

senhausen 
zur Verfügung. 
Die Bewerbung ist über das Online-Bewerberportal des Landrat-
samtes Biberach unter www.bewerbung.biberach.de möglich. 
Mehr zum Landkreis und den Ausbildungsberufen erfahren Sie 
unter www.biberach.de oder unter 
ausbildung.landratsamt@biberach.de.

Landwirtschaftsamt informiert:
Biberacher Bio-Geschenkkörble – Zu Weihnach-
ten ein Stück Heimat verschenken 
Hochwertige, nachhaltig produzierte, leckere Produkte aus der 
Bio-Musterregion Biberach, liebevoll arrangiert in einem dekora-
tiven Weidenkorb: Mit dem „Bio-Geschenkkörble“ der Bio-Mus-
terregion Biberach gibt es jetzt eine schöne Möglichkeit, zum 
Weihnachtsfest kulinarische Köstlichkeiten aus dem Landkreis zu 
verschenken, so die regionale ökologische Landwirtschaft zu unter-
stützen und den Beschenkten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. 
Darüber hinaus macht das Biberacher „Bio-Geschenkkörble“ die 
Bio-Landwirtschaft bekannter, hilft, neue Vermarktungswege zu 
schaffen, fördert die heimische Landwirtschaft und hält die Wert-
schöpfung in der Region. Weitere Infos und die möglichen Bezugs-
stellen sind auf der Homepage der Bio-Musterregion unter www.
biomusterregionen-bw.de/biberach zu finden. 
Die 14 Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg sind ein Inst-
rument des Landes um Ideen, Projekte und Lösungen zu entwi-
ckeln, die den ökologischen Landbau sowie das Bewusstsein da-
für fördern und ein stabiles Netzwerk der Akteure des Bio-Sektors 
aufbauen.

Ein Korb voller regionaler Bio-Köstlichkeiten  Foto: Fouad Vollmer

Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert: 
Online-Veranstaltung: Biberacher Milchviehtag 
zum Thema „Milchviehhaltung – 
die Herausforderungen fest im Blick“ 
Der Biberacher Milchviehtag zum Thema „Milchviehhaltung – die 
Herausforderungen fest im Blick“ findet am Dienstag, 7. Dezember 
2021, 13:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr. In der Online-Veranstaltung geht 
es um die Herausforderungen, die es zukünftig zu meistern gilt.
Ob und wenn ja wie der sogenannte „Borchert-Plan“ einen gangba-
ren Weg in die Zukunft aufzeigt, wird Prof. Dr. Folkhard Isermeyer, 
Präsident des Thüneninstituts, darstellen. Philipp Mennig von der 
Technischen Universität (TU) München wird in seinem Beitrag „Kli-
maschutz auf Milchviehbetrieben – welche Möglichkeiten gibt es?“ 
nicht nur Handlungspotentiale aufzeigen, sondern auch erläutern, 
welche Rolle der Wiederkäuer insgesamt in der Diskussion um kli-
maschädliche Emissionen spielt.
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Abgerundet wird der Biberacher Milchviehtag durch den Bericht 
eines Praktikers, der trotz Herausforderungen mutig in die Zukunft 
blickt und seine Chancen nutzt.
Anmeldungen nimmt das Landwirtschaftsamt bis Montag, 6. De-
zember 2021 per E-Mail an landwirtschaftsamt@biberach.de ent-
gegen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen anschlie-
ßend einen Link für die kostenfreie Teilnahme zugeschickt.

Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert:
Online-Workshop: Weihnachtsgebäck 
Die Biberacher ErnährungsAkademie veranstaltet am Donnerstag, 
9. Dezember 2021 von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr einen Online-Work-
shop zum Thema Weihnachtsbäckerei. Unter dem Motto „ein Teig 
- viele Möglichkeiten“ zeigt die Referentin Ursula Liske wie man 
schnell eine große Auswahl an unterschiedlichen Weihnachtsge-
bäcken aus einem Grundteig herstellen kann. Dabei gibt sie auch 
praktische Tipps zur Auswahl der Zutaten und einer leichten Ar-
beitsweise. Familienangehörige können gemeinsam mitbacken.
Voraussetzung ist ein stabiler Internetzugang sowie ein Laptop, 
Notebook, Tablet oder Smartphone mit Lautsprecher. Für den Aus-
tausch untereinander wären auch eine Kamera und ein Mikrofon 
empfehlenswert, diese sind aber kein Muss.
Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Eine Anmeldung bis Dienstag, 7. Dezember 2021 unter 
der Telefonnummer 07351 52-6702 oder per E-Mail an post@b-ea.
info ist erforderlich. Die Zugangsdaten sowie die Einkaufsliste und 
Rezepte werden rechtzeitig per E-Mail versandt.

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) informiert:
Online-Vortrag „Lust auf Heimat – 
regional genießen mit Kartoffeln“ 
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) veranstaltet am Mon-
tag, 13. Dezember 2021 im Rahmen der Reihe „Lust auf Heimat“ 
einen Online-Vortrag zum Thema „regional genießen mit Kartof-
feln“. Die Onlineveranstaltung findet von 17 Uhr bis 18.30 Uhr statt 
und ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Bei der 
Veranstaltung geht es darum, die Wertschätzung für heimische 
Produkte und den Dialog zwischen Verbrauchern und Erzeugern 
zu stärken, und zu klären wo der Verbraucher die regionalen Le-
bensmittel einkaufen kann. 
Familie Daiber aus Bad Schussenried, Sattenbeuren baut auf ih-
rem Kartoffelhof elf verschiedene Sorten an und vermarktet diese 
in ihrem eigenen Hofladen. Familie Daiber gibt an diesem Abend 
Einblicke in ihren Betrieb. 
Im Anschluss daran referiert Renate Haberbosch von der Biber-
acher Ernährungsakademie über die küchentechnische Verwen-
dung von Kartoffeln. 
Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07351 52-6702 oder 
per E-Mail an post@b-ea.info ist erforderlich.

Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert:  
Online-Veranstaltung: Forum Ackerbau zum Thema 
„Bodenfruchtbarkeit“ am Dienstag, 14. Dezember 
Das Landwirtschaftsamt Biberach lädt alle Interessierten für Diens-
tag, 14. Dezember 2021 ab 13.30 Uhr zum Forum Ackerbau ein. Im 
Fokus der Online-Veranstaltung steht die Bodenfruchtbarkeit. Die 
Potentiale und Herausforderungen des Humusmanagements wird 
Dr.  Holger Flaig vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum 
Augustenberg erläutern. Der Bodenbiologe und Regenwurmex-
perte Dr. Otto Ehrmann richtet in seinem Vortrag zum Bodenleben 
einen besonderen Fokus auf die Bedeutung des Regenwurms.
Für die Teilnahme am Forum Ackerbau ist eine Anmeldung per 
E-Mail an landwirtschaftsamt@biberach.de oder telefonisch unter 
der Nummer 07351 52-6714 bis spätestens Montag, 13. Dezember 
2021 notwendig.

VERSCHIEDENES

Wunschzettel Aktion für den Tafelladen Riedlin-
gen mit der evangelischen Religionsklasse 10 der 
Geschwister Scholl Realschule Riedlingen 

Geschwister-Scholl-Realschule 
Goethestraße 36 

88499 Riedlingen 
Telefon 07371 8444 oder 8492 

Telefax 07371 7625 
E-Mail: info@rsriedlingen.de 

Internet : www.rsriedlingen.de 
Die evangelische Religionsklasse 10 der Geschwister Scholl Re-
alschule Riedlingen führt dieses Schuljahr zum zweiten Mal die 
Wunschzettel Aktion mit dem Tafelladen Riedlingen durch. Da 
diese Aktion letztes Jahr so super angekommen ist, freuen sich 
die Schüler und Schülerinnen der Geschwister Scholl Realschule, 
die Wunschzettelaktion für dieses Weihnachten erneut stattfinden 
zu lassen. In der Schule steht ab 01.12.2021 ein Weihnachtsbaum, 
der gleichzeitig als Wunschbaum für Familien mit Kindern und für 
Senioren/-innen gedacht ist, die eine Berechtigung für den Tafel-
laden in Riedlingen haben. Am Samstag, den 27.11.21 und am 
Samstag, den 04.12.21 werden ab 10:30 Uhr die Wunschzettel 
vor dem Tafelladen verteilt. Mit dieser Aktion möchte die Geschwis-
ter Scholl Realschule Kindern und Senioren, die sich finanziell zu 
Weihnachten nicht viel leisten können, eine kleine Freude machen. 
Die ausgefüllten Wunschzettel werden an den Wunschbaum im 
Schulhaus der Realschule angebracht und können dann von allen 
Schülern und Lehrern der GSRS gezogen werden. Die Wünsche wer-
den erfüllt und verpackt. Am 23. Dezember gibt es diese Päckchen 
dann zum Abholen am Tafelladen Riedlingen. Die evangelische 
Religionsklasse 10 der Geschwister Scholl Realschule Riedlingen 
mit Frau Fügner freuen sich schon über viele Wünsche und strah-
lende Kinderaugen am Heiligen Abend.
 
Stellenausschreibung   

Zur Verstärkung unseres Reinigungs-
teams suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine Reinigungskraft 
m/w/d für den Kindergarten Fabeltier 
(ca. 40 %). Die Stelle ist unbefristet. Die 

Vergütung erfolgt nach TVöD. Wir freuen uns auf Ihre aussagefä-
hige Bewerbung. Diese senden Sie bitte bis spätestens 06.12.2021 
an die Gemeinde Ertingen, Dürmentinger Straße 14, 88521 Ertin-
gen. Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Schmidt unter Tel. 07371 
508-25, L.Schmidt@ertingen.de. Die komplette Stellenausschrei-
bung finden Sie im Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 47/2021 der 
Gemeinde oder unter  www.ertingen.de.

Kleine Dose, große Erfolgsgeschichte 
Was im Frühjahr 2017 in Biberach seinen Anfang nahm, hat sich 
längst in ganz Deutschland einen Namen gemacht: Die Rotkreuz-
dose, die für den Notfall alles Wichtige kompakt bereithält, ist 
300.000-mal verteilt worden. 
Die Idee stammt ursprünglich aus England. Der Grundgedanke 
dahinter ist genauso einfach wie wichtig: Helfer sollen in Notsi-
tuationen schnell und unkompliziert auf wichtige Informationen 
zugreifen können. Denn Rettungskräfte stellen oft Fragen zu le-
benswichtigen Themen – die aber nicht immer beantwortet wer-
den können. Dann soll die im Kühlschrank platzierte Rotkreuzdose 
helfen. Sie hält auf einem Datenblatt alles Wichtige für den Notfall 
bereit: Gesundheitsdaten, Medikamentenplan, Kontaktdaten von 
Hausarzt, Pflegedienst und Angehörigen. 
Vor vier Jahren wurde das Projekt auf Initiative des Stadtsenioren-
rats Biberach in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Biberach 
aufgegriffen und umgesetzt. Sechs Monate lang war der Start-
schuss seinerzeit vorbereitet worden, dann konnten in Biberach 
die ersten Rotkreuzdosen in Empfang genommen werden. Binnen 
kürzester Zeit wussten die Verantwortlichen, dass es die richtige 
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Entscheidung war, auf die kleinen Dosen zu setzen. Die Resonanz 
war überwältigend, die Nachfrage ist bis heute hoch. 
Mittlerweile geben Rotkreuzverbände die Dosen in mehr als 80 
Landkreisen in ganz Deutschland aus – von Freiburg bis Rostock. 
Der DRK-Kreisverband Biberach braucht deshalb verlässliche Part-
ner, die ihn bei dem Projekt unterstützen. Dazu gehört der Hegg-
bacher Werkstattverbund der St. Elisabeth-Stiftung. In der Werk-
statt für behinderte Menschen Biberach mit Hauptstandort in 
Birkenhard werden die Rotkreuzdosen angeliefert. Die Beschäf-
tigten bestücken die Dosen mit Datenblättern und jeweils zwei 
Hinweisaufklebern, die später an die Wohnungstür sowie an den 
Kühlschrank geklebt werden. Anschließend gehen die Rotkreuz-
dosen in den Versand. 
„Wir sind froh, bei diesem wichtigen Projekt mit der Werkstatt für 
behinderte Menschen einen Partner an der Seite zu haben, der 
für Qualität und Pünktlichkeit steht“, sagt Ralph Madlener vom 
DRK-Kreisverband Biberach. Stefan Spieler, Niederlassungsleitung 
Produktion & Dienstleistung in der Werkstatt für behinderte Men-
schen Biberach, betont, wie wichtig es ist, dass auch Menschen mit 
Unterstützungsbedarf etwas Greifbares schaffen und Sinnvolles 
bewirken. „Die Rotkreuzdose ist dafür eine tolle Gelegenheit.“ Den 
Beschäftigten gebe die Mitarbeit an einem solchen Projekt nicht 
nur Selbstbewusstsein, sondern generell das Bewusstsein, einen 
Platz in dieser Welt zu haben: „Und das Gefühl, Teil einer Idee zu 
sein, die in Notsituationen eine große Hilfe ist.“ 
Info: Weitere Infos gibt es unter www.rotkreuzdose.de. Dort sind 
auch alle Ausgabestellen aufgelistet.

In der Werkstatt für behinderte Menschen werden die Rotkreuzdosen
mit Datenblättern und Hinweisaufklebern bestückt. 
Foto: HOPP kommunikation

Jahreshauptversammlung des Familienzentrums 
mit Suche nach neuem Vorstand 
Die Jahreshauptversammlung des Familienzentrums Riedlingen 
e.V. findet am Donnerstag, 09.12.2021 um 20.00 Uhr in den Ver-
einsräumen des Familienzentrums in der St-Gerhard-Str. 1, Zugang 
über die Garteneinfahrt in der Goldbronnenstraße, statt. Dazu 
sind alle Mitglieder und auch interessierte Familien sehr herzlich 
eingeladen! Bitte an die aktuellen Corona-Verordnungen denken! 
Der bisherige Vorstand möchte aus persönlichen Gründen sein Amt 
abgeben und sucht für das Familienzentrum e.V. neue Mitglieder 
und Interessenten, auch neu zugezogene Familien, die dieses Amt 
gern übernehmen wollen. Den Bewerbern wird zugesichert, dass 
sie vom bisherigen Team eingearbeitet und unterstützt werden. 
Tagesordnung: 1. Bericht des Vorstandes, 2. Kassenbericht, 3. Ent-
lastung der Vorstandschaft, 4. Neuwahlen, 5. Zukunftsperspektiven, 
6. Anträge, 7. Verschiedenes. 
Anträge/Anfragen können vor Beginn der JHV beim 1. Vorstand, 
Frau Sonja Münch abgegeben werden. sonjamuench@t-online.de 
Die Vorstandschaft freut sich über eine rege Teilnahme

LandFrauenverband Biberach-Sigmaringen 
Onlinevortrag am 7. Dezember 2021 um 19.00 Uhr
Umweltbewusst reinigen im Haushalt 
Die Referentin Martina Schäfer ist von Beruf Hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterin und regelmäßig Gast in der SWR Sendung „Kaffee 

oder Tee“ und wird uns bei einem Onlinevortrag am 7. Dezember 
2021 um 19.00 Uhr darüber informieren. Herzliche Einladung an 
alle Interessierten. 
Anmeldungen und Infos bei Doris Härle Tel. 07352 51939 
oder E-Mail: LF-dorishaerle@t-online.de 
Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro.
 
Sana Kliniken Landkreis Biberach 
Gesprächskreis für Frauen mit und nach Krebs Laupheim 
Telefonisches Gesprächsangebot für Betroffene 
Das Leitmotiv des Gesprächskreises für Frauen mit und nach Krebs 
Laupheim ist Hilfe zur Selbsthilfe. Als Ansprechpartner für alle 
Frauen, die von einer Krebserkrankung betroffen sind oder waren, 
informiert und begleitet die offene Gruppe den eigenen Weg im 
Umgang mit der Krankheit. Da die Gruppentreffen aufgrund der 
aktuellen Situation bis auf weiteres nicht stattfinden können, bietet 
Magret Schad, die Leiterin der Selbsthilfegruppe, den Frauen bei 
Bedarf ab sofort telefonische Unterstützung an. Betroffene können 
sich bei Fragen und Problemen unter der Nummer 07392 10665 
oder per E-Mail unter margret-schad@gmx.de unter der Angabe 
einer Telefonnummer melden. E-Mails können nicht beantwortet 
werden, Interessierte werden aber unter der angegebenen Num-
mer zurückgerufen.
 
Aufruf zur Nutzung der Impfmöglichkeiten
im Kreis Biberach 
Die Liga der Wohlfahrtsverbände im Kreis Biberach möchte auf die 
Impfmöglichkeiten im Landkreis Biberach gegen das Coronavirus 
aufmerksam machen und bittet die Mitbürger und Mitbürgerinnen, 
sich impfen zu lassen. Die steigenden Zahlen im Landkreis Biberach 
bleiben nicht unbemerkt und wirken sich in der vierten Welle ein 
weiteres Mal auf das alltägliche Leben der Bürger und Bürgerinnen 
aus. Die Mitglieder der Liga (AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Parität, 
Wohnungslosenhilfe) erfahren erneut eine steigende Nachfrage bei 
ihren Hilfs- und Unterstützungsangeboten – die Folgen der Pan-
demie bleiben nicht unbemerkt. Die Liga der Wohlfahrtsverbände 
möchte eindrücklich auf das Impfangebot im Landkreis aufmerk-
sam machen und die Bürger dazu aufzufordern, Verantwortung 
für sich und seine Mitbürger und Mitbürgerinnen zu übernehmen 
und sich impfen zu lassen.Die Impfung zählt zu den wirksamsten 
Maßnahmen, um die Infektion und einen schweren Verlauf zu ver-
hindern. Gleichzeitig können indirekt die Mitmenschen im Umfeld 
geschützt werden. Das Impfangebot im Landkreis Biberach wird 
derzeit wieder hochgefahren. Das DRK Biberach konnte sehr kurz-
fristig zwei mobile Impfteams unter der Federführung der Ober-
schwabenklinik Ravensburg in Betrieb nehmen. Gemeinsam mit 
dem Landkreis Biberach sollen diese Teams zügig erhöht werden. 
Hausärzte bieten zusätzlich Impfungen an. Es sind Erst-, Zweit- und 
Boosterimpfungen möglich.

JUBILARE IN UNSERER GEMEINDE

Wir gratulieren 
Herrn Peter Rudi Timmler, Langenenslingen am 04. Dezember zum 
70. Geburtstag, 
Herrn Hartmut Karl Theodor Renn, Wilflingen am 07. Dezember 
zum 70. Geburtstag. 
  
Für das neue Lebensjahr wünschen wir allen alles Gute, besonders 
Gesundheit! Ganz herzlich gratulieren wir auch den Jubilaren, die 
nicht genannt werden möchten, bzw. ihren Geburtstag zwischen 
den nicht mehr veröffentlichten Fünfer-Schritten feiern können. 
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AUS DER SEELSORGEEINHEIT  
LANGENENSLINGEN

St. Cyriakus Andelfingen 
St. Nikolaus Billafingen 
St. Jakobus Dürrenwaldstetten und Ittenhausen 
St. Katharina Egelfingen 
St. Pankratius Emerfeld 
St. Blasius Friedingen 
St. Konrad Langenenslingen, 
St. Johannes Nepomuk, Wilflingen 
Pfarrbüro Langenenslingen, 
Tel. 07376/872 490 - 0, Zentrale/ - 41 Pfarrbüro 
Fax: 07376/ 872 490 - 45 
E-Mail: stkonrad.langenenslingen@drs.de 
Internetseite: http://st-konrad-langenenslingen.drs.de 
Frau Gabriele Maria Biffar 
Öffnungszeiten: 
Mo 08.30 - 11.00 Uhr 
Mi 10.00 - 12.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr 
  
Gottesdienstplan vom Freitag, 03. Dezember 2021 bis Freitag, 
10. Dezember 2021 
Freitag, 03. Dezember 2021, Hl. Franz Xaver, Herz-Jesu-Freitag 
Den Kranken wird zur gewohnten Zeit die Krankenkommunion 
gebracht. 
17.00 Uhr Egelfingen Rosenkranz 
17.30 Uhr Emerfeld Rosenkranz 
Samstag, 04. Dezember 2021, Hl. Barbara, Sel. Adolph Kolping 
07.00 Uhr Egelfingen Rorate-Gottesdienst 
18.00 Uhr Andelfingen Vorabendmesse 
18.00 Uhr Billafingen Vorabendmesse mit Feier des 

Patroziniums 
18.00 Uhr Wilflingen Barbara-Lichterfeier 
Sonntag, 05. Dezember 2021, 2. Adventssonntag 
09.00 Uhr Langenenslingen Heilige Messe mit Aufnahme 

der MinistrantInnen 
10.15 Uhr Emerfeld Wortgottesfeier 
18.00 Uhr Egelfingen Bußfeier 
18.00 Uhr Wilflingen Bußfeier 
12.30 Uhr Langenenslingen Rosenkranz 
Montag, 06. Dezember 2021, Hl. Nikolaus 
19.30 Uhr Hausgebet im Advent 
09.00 Uhr Langenenslingen Rosenkranz 
Dienstag, 07. Dezember 2021, Hl. Ambrosius 
18.00 Uhr Wilflingen Rosenkranz 
18.00 Uhr Andelfingen Heilige Messe 
Mittwoch, 08. Dezember 2021, Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau  und Gottesmutter Maria 
06.15 Uhr Langenenslingen Rorate-Gottesdienst 
17.30 Uhr Langenenslingen Rosenkranz 
17.30 Uhr Egelfingen Rosenkranz 
Donnerstag, 09. Dezember 2021, 
Hl. Johannes Jakob (Juan Diego) 
18.00 Uhr Wilflingen Heilige Messe 
Freitag, 10. Dezember 2021, Unsere Liebe Frau von Loreto 
17.00 Uhr Egelfingen Rosenkranz 
17.30 Uhr Emerfeld Rosenkranz 
18.00 Uhr Billafingen Heilige Messe 
Seit dem 1.Adventssonntag haben wir im 3jährigen Zyklus der Le-
seordnung das Lesejahr C, indem uns vornehmlich der Evangelist 
Lukas begegnet - seine Charakteristika und die Formulierungen in 
jener Zeit. Er will zeigen, dass der Messius in eine ganz konkrete 
Zeit hineingeboren ist und er sich keine Scheinwelt ausgesucht hat. 
Ganz deutlich wird dies in der Weihnachtsgeschichte, die parallel 
zur Ankündigung des Geburtstages des Kaisers erzählt wird. Für 
ihn ist der „wahre Machthaber“ das Kind im Stall von Betlehem - 
der Palast der Menschlichkeit.  

Auch in unserer Pandemie bestimmten Zeit ist es wichtig, die Zei-
chen der Menschlichkeit zu erkennen und sich nicht von sensa-
tionsheischenden Medienberichten verrückt machen zu lassen. 
Das kleine Licht von Betlehem ist das Hoffnungszeichen für die 
Menschen schlechthin. Auch in diesem Jahr wird es wieder in der 
Geburtskirche in Betlehem entzündet und auch an unseren Krip-
pen brennen. 
Ein Hoffnungszeichen waren auch die beiden Firmgottesdienste 
in der Festhalle in Langenenslingen. 
Ein herzliches Dankeschön an den Firmspender Monsignore Hein-
rich Maria Burkard und die 35 Jugendlichen, die Ja gesagt haben 
zu unserer gebeutelten Kirche. Danke aber auch an die bürgerliche 
Gemeinde, die uns die Halle zur Verfügung gestellt hat und herzli-
chen Dank an die Herren Wurst, Werkmann, Rexin und die Damen 
Strang und Bohner, die dafür gesorgt haben, dass die Halle den 
festlichen Rahmen für den Gottesdienst abgab. Dankeschön auch 
dem Musikverein, der unter der Führung von Diakon Kauss für die 
Gestaltung der Gottesdienste gesorgt hat. 
  
Der Diözesanrat Rottenburg-Stuttgart ruft gemeinsam mit 
seinem Vorsitzenden Bischof Dr. Gebhard Fürst alle Katholik-
innen und Katholiken Württembergs eindringlich dazu auf, 
sich impfen zu lassen.  
In seiner Novembersitzung, die erneut als Videokonferenz stattfin-
den musste, ruft der Diözesanrat alle Katholikinnen und Katholiken 
Württembergs eindringlich dazu auf, sich an der Bekämpfung der 
Pandemie zu beteiligen, sich impfen zu lassen und dadurch einen 
Beitrag zur Immunisierung der Bevölkerung zu leisten. 
Beschäftigte mit Pflegequalifikation für Einsatz in Kliniken 
freistellen 
Haupt- und ehrenamtliche Engagierte werden gebeten, sich bei 
entsprechendem Bedarf mit ihren vielfältigen Begabungen und 
Kompetenzen einzubringen und als freiwillige Helferinnen und 
Helfer in Impf- und Testzentren mitzuwirken. 
Zudem fordert das Gremium kirchliche Dienstgeber dazu auf, kirch-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Pflegequalifikationen 
für den freiwilligen Einsatz in Krankenhäusern unter Belassung der 
Bezüge freizustellen, um das dortige Pflegepersonal zu entlasten.  
Gemeindezentren als Test- und Impfstationen zur Verfügung 
stellen 
Wo Raumnot herrscht sollen Kirchengemeinden den Kommunen 
ihre Gemeindezentren unentgeltlich als Test- und Impfstationen 
zur Verfügung stellen. Weiter fordert der Diözesanrat Kirchenge-
meinden, Verbände und kirchliche Einrichtungen dazu auf, auf 
Veranstaltungen außerhalb der Gottesdienste zu verzichten, um 
Kontakte bis zur Besserung der Situation zu minimieren. 
„Freiheit ist ohne Verantwortung undenkbar. Die persönliche 
Freiheit findet ihre Grenze in der Freiheit des Nächsten. Um die 
Mitmenschen in dieser Pandemie zu schützen, bedarf es verant-
wortlichen Handelns. Die Impfung ist nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie. Wir sehen es als Verpflichtung an, sich impfen zu 
lassen, sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen“, 
betont Diözesanratssprecher Dr. Johannes Warmbrunn. 
Ines Szuck,Referentin Öffentlichkeitsarbeit des Diözesanrats 
  
Gottesdienst für Familien, die um ein Kind trauern 
Der Arbeitskreis „Trauer – Leben“ vom ev. und kath. Dekanat Bi-
berach lädt am Sonntag, den 12. Dezember um 18.30 Uhr am 
Weltgedenktag für verstorbene Kinder zu einem ökumenischen 
Gottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum, Martin-Luther-
Str.6 in Warthausen ein. Im Gedenken an die verstorbenen Kinder 
zünden die Angehörigen eine Kerze an, die man selbst mitbrin-
gen kann. Kinder sind herzlich willkommen. Wegen Corona sind 
ein Mundschutz und eine Anmeldung mit Personenzahl bis zum 
Sonntag beim Pfarramt nötig Tel. 07351 / 13914 oder E-Mail: Pfar-
ramt.Warthausen@elkw.de. 
  
Hausgebet im Advent 
Am Montag, 06. Dezember um 19.30 Uhr sind Sie eingeladen mit 
ihren Familien und Gästen das Hausgebet im Advent zu feiern. 
Liturgien hierzu liegen zur Mitnahme in den Kirchen auf. 
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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE  
PLUMMERN-HEILIGKREUZTAL

Evang. Pfarramt Pflummern,  
Pfarräckerweg 1, 88499 Riedlingen
Telefon 07371/7262, E-Mail: Gudrun.Berner@elkw.de 
  
Am  Zweiten Advent, 5. Dezember 2021,  findet in der Kirche in 
Pflummern kein Gottesdienst statt. 
Montag, 6. Dezember 2021
19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet im Advent
 Die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden 

am Montag nach dem 2. Advent mit Glockengeläut 
zum Ökumenischen Hausgebet im Advent  ein. Litur-
giehefte sind bei Pfarrerin Gudrun Berner erhältlich 
(Telefon: 0151-72404991). 

Dritter Advent, 12. Dezember 2021  
09.30 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent in der Kirche in Pflum-

mern mit Pfarrerin i.R. Ilse Hornäcker, Sigmaringen 

Vertretung im Pfarramt Pflummern:
Pfarrerin Heidrun Stocker, 88512 Mengen, Zeppelinstr. 30, hat zur 
Zeit in der Evang. Kirchengemeinde Pflummern-Heiligkreuztal die 
pfarramtliche Vertretung; Telefon: 07572/71091, 
E-Mail: Pfarramt.Mengen@elkw.de .

LANGENENSLINGENLANGENENSLINGEN
Schornsteinreinigung in Langenenslingen 
Die Schornsteinreinigung in Langenenslingen (Kehrbezirk 
Hans-Peter Grimm) findet voraussichtlich ab Freitag, 10. Dezem-
ber 2021,  und in den darauffolgenden Tagen statt.
Ich bitte um Beachtung 
Schornsteinfegermeister Hans-Peter Grimm.
 

SV Langenenslingen 1949 e.V.
Abteilung Fußball

Fleißige Helfer beim Tag des tätigen Umweltschutzes 
Schon zur Tradition ist der Tag des tätigen Umweltschutzes in der 
Fußballabteilung des SV Langenenslingen geworden. 26 Tatkräf-
tige und Willige von der C-Jugend über die Aktiven und die Funk-
tionäre bis hin zu Helfern aus dem Umfeld des Vereins haben sich 
auf dem großen Sportgelände eingefunden, um es wieder auf 
Vordermann zu bringen. 
 

Trotz 26 Teilnehmern war dies kein kurzes Unterfangen, denn mit 
einem halben Arbeitstag können auf der gesamten Anlage bei 
weitem nicht alle Tätigkeiten erledigt werden, die immer wieder-
kehrend zu verrichten sind. Hecken schneiden, Pflanzen stutzen, 
Rabatten pflegen, Bäume in Form halten usw. sind nur ein Teil der 
Aufgaben, die erledigt wurden. Selbst großes Gerät wurde ein-
gesetzt, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Angesichts 
der vielen aktuellen und vergangenen Baumaßnahmen bot sich 
dabei auch die Gelegenheit, Ordnung um das Vereinsheim herum 
zu machen. So freuten sich am späteren Nachmittag die SVL-Ver-
antwortlichen bei guter Verpflegung über das Geleistete

Absage unserer Weihnachtsfeiern 
Leider müssen wir auch dieses Jahr aufgrund der aktuell verschärf-
ten Corona-Situation unsere Jugendweihnachtsfeier, sowie die 
Aktivenweihnachtsfeier absagen. 
Daher wollen wir an dieser Stelle allen danken, die uns in diesem 
Jahr wieder unterstützt haben. Wir danken allen Spielern und 
Spielerinnen, Trainern, Schiedsrichtern, Sponsoren, Eltern, den 
Ausschussmitgliedern, dem Sportplatzteam, dem Sportheimteam, 
der Gemeinde und allen weiteren ehrenamtlichen Helfern, die hier 
nicht aufgezählt wurden. Ohne euch alle wäre ein Spielbetrieb 
nicht umzusetzen. 
Wir hoffen, dass wir euch nächstes Jahr wieder zu unseren Weih-
nachtsfeiern begrüßen dürfen, dann gibt es auch hoffentlich wie-
der Bilder wie diese:
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Vorschau Herren: 
Vergangenes Wochenende wurden beide Spiele unserer aktiven 
Herrenmannschaften abgesagt. Die Plätze der SG Hettingen/Inne-
ringen wurden wegen Unbespielbarkeit gesperrt... 
SVL I – SGM Altshausen/Ebenweiler
Anpfiff: Sonntag (05.12.21 – 14:30) in Langenenslingen 
SG SVL/SVA II - Spielfrei

Kirchliche Nachrichten Langenenslingen
Pfarrei St. Konrad  
  
Am Freitag, 03.12. wird den Kranken zur gewohnten Zeit die 
Krankenkommunion gebracht. 
Sonntag, 05. Dezember 2021, 2. Adventssonntag 
09.00 Uhr Heilige Messe mit Aufnahme der MinstrantInnen 
12.30 Uhr Rosenkranz 
Montag, 06. Dezember 2021, Hl. Nikolaus 
09.00 Uhr Rosenkranz 
Mittwoch, 08. Dezember 2021, Hochfest der ohne Erbsünde 

empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria 
06.15 Uhr Rorate-Gottesdienst 
17.30 Uhr Rosenkranz 
Rorate am Mittwoch, 8.12.2021 
6:15 Uhr – Stimmungsvolle Rorate-Messe
In der durch Kerzenschein beleuchteten Mauritiuskirche wollen wir 
mit besinnlichen Texten, Musik und Gesang stimmungsvoll in den 

Tag starten. Jung wie Alt sind eingeladen diesen frühen Morgen 
zu einem besonderen in der Adventszeit werden zu lassen, bevor 
wir unserer täglichen Arbeit nachgehen. 
Renovation St. Konrads-Kirche 
Zur Finanzierung der laufenden Renovation der St. Konradskirche 
haben wir ein Spezialbier brauen lassen. Das St. Konradsbräu ist als 
Sixpack ab sofort im Pfarrbüro zu den normalen Öffnungszeiten 
zum Preis von 20,00 Euro incl. 2 Euro Pfand käuflich zu erwerben. 
Zu Werbezwecken haben wir auch eine größere Zahl von Bierde-
ckeln herstellen lassen, die Sie gerne gegen eine Spende mitneh-
men können. 
Der Brauer, Dr. Andreas Weber lädt am Samstag, 26.03.2022 um 
19.00 Uhr zu einer Expedition ins Bierreich ins Alte Schulhaus ein. Ei-
nen Gutschein für 22 Euro als Eintritt können Sie ebenfalls im Pfarr-
büro erwerben - das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. 
 
 

ANDELFINGENANDELFINGEN
Beginn von Baumaßnahmen 
Ab Montag, den 06.12.2021 wird am Ortsrand von Andelfingen 
(Dorfwiesen) mit den Tiefbauarbeiten für die Verlegung des Re-
genwassersammlers für das Baugebiet „Strangeläcker“ begonnen. 
Durch den Baustellenverkehr ist die Zufahrt am Steighaus und an 
der Straßen nach Altheim beeinträchtigt.
Wir bitten die Bevölkerung um Beachtung.

Kirchliche Nachrichten Andelfingen
Pfarrei St. Cyriakus 
  
Samstag, 04. Dezember 2021, Hl.Barbara, Sel. Adolph Kolping 
18.00 Uhr Vorabendmesse 
Dienstag, 07. Dezember 2021, Hl. Ambrosius 
18.00 Uhr Heilige Messe 
 Wir beten für Horst Winand

BILLAFINGENBILLAFINGEN
Kirchliche Nachrichten Billafingen
Pfarrei St. Nikolaus 

Samstag, 04. Dezember 2021, Hl.Barbara, Sel. Adolph Kolping 
18.00 Uhr Vorabendmesse mit Feier des Patroziniums 
 Wir beten für Adolf Miller sowie für Wilma und Michael 

Miller 
Freitag, 10. Dezember 2021, Unsere Liebe Frau von Loreto 
18.00 Uhr Heilige Messe 
 Wir beten für Alois Miller. 
Das Mitarbeiteressen am 04.12. muss leider coronabedingt abge-
sagt werden. 
Im Rahmen der Vorabendmesse verabschieden wir einige Minis-
trantInnen und wollen ihnen herzlich danken für ihren Einsatz.
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DÜRRENWALDSTETTENDÜRRENWALDSTETTEN
Schwebeverein Dürrenwaldstetten e.V.

Papiersammlung in Dürrenwaldstetten 
Der Schwebeverein Dürrenwaldstetten e.V. führt die Sammlung 
am Samstag, 04. Dezember 2021 ab 10:00 Uhr  durch. 
Gesammelt werden Mischpapier und Kartonagen. 
Die Wertstoffe bitte rechtzeitig gut sichtbar  bereitstellen. 
 
 

EGELFINGENEGELFINGEN
Kirchliche Nachrichten Egelfingen
Pfarrei St. Katharina 
  
Freitag, 03. Dezember 2021, Hl. Franz Xaver, Herz-Jesu-Freitag 
17.00 Uhr Rosenkranz 
Samstag, 04. Dezember 2021, Hl. Barbara, Sel. Adolph Kolping 
07.00 Uhr Rorate-Gottesdienst 
Sonntag, 05. Dezember 2021, 2. Adventssonntag 
18.00 Uhr Bußfeier 
Mittwoch, 08. Dezember 2021, 
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria 
17.30 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 10. Dezember 2021, Unsere Liebe Frau von Loreto 
17.00 Uhr Rosenkranz

EMERFELDEMERFELD
Kirchliche Nachrichten Emerfeld
Pfarrei St. Pankratius 
  
Freitag, 03. Dezember 2021, Hl.Franz Xaver, Herz-Jesu-Freitag 
17.30 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 05. Dezember 2021, 2. Adventssonntag 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
Freitag, 10. Dezember 2021, Unsere Liebe Frau von Loreto 
17.30 Uhr Rosenkranz 
 

 

WILFLINGENWILFLINGEN
Kirchliche Nachrichten Wilflingen
Pfarrei St.Johannes Nepomuk 
  
Samstag, 04. Dezember 2021, Hl. Barbara, Sel. Adolph Kolping 
18.00 Uhr Barbara-Lichterfeier 
Sonntag, 05. Dezember 2021, 2. Adventssonntag 
18.00 Uhr Bußfeier 
Dienstag, 07. Dezember 2021, Hl. Ambrosius 
18.00 Uhr Rosenkranz 
Donnerstag, 09. Dezember 2021, Hl. Juan Diego 
18.00 Uhr Heilige Messe 
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TERMINKALENDER
Ärztlicher Sonntagsdienst 
Dauer des Notfalldienstes:
Nachts, an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen rund um die Uhr. Die 
Koordination erfolgt über die Rettungsleitstelle Biberach

Telefon-Nummer: 116117

Kinderarzt Notdienst 116 117

Augenärztlicher Notdienst 116 117

Zahnärztlicher Notdienst
Der Zahnarztnotdienst ist unter den zentralen Telefon-Nummern 
- für den Landkreis Biberach 01805/911-610
- für die Bezirke Bad Saulgau, Riedlingen und Umgebung 01805/911-
  650 zu erreichen.

Apotheken-Notdienst
Der Notdienst wird im tägl. Wechsel mit 24 Stunden Notfallbereitschaft von 
8.30 bis 8.30 Uhr durchgeführt.  
Der Notdienstplan ist auch im Internet unter www.lak-bw.notdienst-portal.de und 
telefonisch unter Tel. 0800-0022833 (kostenlos aus dem dt. Festnetz) abrufbar.

Freitag, 03. Dezember 2021 
Apotheke Leopold, Sigmaringen, Tel: 07571 13665 
  
Samstag, 04. Dezember 2021 
Kreuz Apotheke,Mengen, Tel: 07572 8035 
  
Sonntag, 05. Dezember 2021 
Alte Apotheke, Bad Schussenried, Tel: 07583 847

Haus für Senioren Langenenslingen
Tel. (07376) 962130, Fax (07376) 9621399
- Betreutes Wohnen 
- Kurzzeit- und Dauerpflege
- Offener Mittagstisch im Haus auf Anmeldung

Hospizgruppe Riedlingen
Tel. (07373) 686, Vertretung: Tel. (07371) 2626

Hospizgruppe Gammertingen-Veringenstadt
Tel. 01590-1854025

Organisierte Nachbarschaftshilfe
der Kath. Kirchengemeinde St. Konrad, Langenenslingen
Tel. (07376) 823

Familienpflege und Haushaltshilfe „cura-familia“
Der Dienst ist erreichbar über die Einsatzleitung unter der kostenfreien 
Telefonnummer 08009791119 bzw. E-Mail cura-familia@landvolk.de und 
Homepage: www.cura-familia.de

Ambulanter Pflegedienst St. Paul mobil 
Schönhaldenstraße 121, 88348 Bad Saulgau, Telefon: 075814 20294-0 
Persönliches Beratungsgespräch nach Terminvereinbarung und telefoni-
sche Beratung. 
E-Mail: info@st-paul-mobil.de, Web: http://www.vinzenz-von-paul.de

Sozialstation Riedlingen
St.-Gerhard-Straße 16, 88499 Riedlingen
Telefon (07371) 932020/21, Fax (07371) 932026

Sozialstation St. Martin, Veringen-Gammertingen e.V.
Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege, Verhinderungspflege,
Hauspflegehilfe, Familienpflege (Dorfhelferin),
Hausnotruf und „Essen auf Rädern“
Rufbereitschaft rund um die Uhr Tel. Nr. 07574-9320833-0

Tagespflege St. MartinVeringen-Gammertingen 
Hohenzollernstraße 11, 72501 Gammertingen 
Öffnungszeiten Mo-Fr 8.00 – 16.30 Uhr,
Tel. 07574-934 134, Fax. 07574-921 356

Notrufe-Bereitschaft
Telefonseelsorge Oberschwaben/Allgäu
Telefon (0800) 1110111 oder 1110222

Störungsnummern (gebührenfrei)
Strom: 0800 3629 477
Gas:  0800 0824 505

Alle Angaben ohne Gewähr!

BEREITSCHAFTSDIENSTE

Feuerwehr  112 
Rettungsdienst  112 
Notarzt  112 

Polizei   110

Krankentransporte 19222

NOTRUFE

Öffnungszeiten des Grüngutplatzes 
in Langenenslingen beim Tennisheim 

Öffnungszeiten  
Mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr  

Samstags von 13:00 bis 16:00 Uhr 

Änderung der Öffnungszeit ab 01. Dezember 2021 
Samstags von 10:00 bis 11:00 Uhr  

Anlieferungsmöglichkeit: holzige und saftende Pflanzenreste, 
Glas sowie Altholz 
 
Samstag, 04. Dezember 2021 
Schwebeverein Dürrenwaldstetten e.V. 
Papiersammlung 
  
Mittwoch, 15. Dezember 2021 
MÜLLABFUHR   
  
Montag; 20. Dezember 2021  
ÖFFENTLICHE SITZUNG DES GEMEINDERATS 
  
Freitag, 24. Dezember 2021 
PAPIERABFUHR 
  
Montag, 27. Dezember 2021 
ABFUHR GELBER SACK 
  
Mittwoch, 29. Dezember 2021 
MÜLLABFUHR   



Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche 

Anzeigen entsprechen nicht der tatsächlichen Größe | Mehr Motive finden Sie auf unserer Homepage: www.duv-wagner.de

67,00 €
Größe: 90 x 60 mm

12

67,00 €
Größe: 90 x 60 mm

13

139,00 €
Größe: 90 x 125 mm

14

67,00 €
Größe: 90 x 60 mm

15

62,00 €
Größe: 90 x 55 mm

16

133,00 €
Größe: 187 x 60 mm

17

10% Rabatt auf Farbanzeigen15% Rabatt auf schwarz- weiß-Anzeigen
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Bezirksleiter Florian Thuro
07371 - 937112 
Florian.Thuro@lbs-sw.de

Raum Langenenslingen: Wir suchen
• freistehendes Ein- oder 2 Familienhaus & Garagen,  
  Werkstatt oder Nebengebäude. Junger Hand-
  werksmeister plant Schritt in die Selbstständigkeit
• hochwertiges Einfamilienhaus oder ETW mit Garten-
  anteil für Pensionärs-Ehepaar
• Rufen Sie uns unverbindlich an !     Tel. 07376 960-0

IMMOBILIENHAUS
für Baden-Württemberg seit 1977

Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen

www.biv.de E-mail: Info@biv.de

Melde dich bei Fragen. Wir freuen 
uns auf deinen Anruf.

Merkuria Zustelldienst 
Tel 0751 2955 1666
info@merkuria.de
www.merkuria.de

Verteilen der Zeitung
• in deinem Ort, direkt vor der Haustüre 
• einmal die Woche, immer mittwochs 
• Du bist mindestens 13 Jahre alt

Jetzt auch über WhatsApp
informieren und bewerben. 
Einfach QR-Code scannen!

DU HAST UNS NOCH 
GEFEHLT

Langenenslingen

AUSHILFE (m/w/d) 
zur Durchführung des Antigen-Schnelltests 

bei unseren Besucherinnen und Besucher

Pflegeheim Laupheim und Riedlingen

2 Stunden pro Tag, Montag bis Sonntag, 

Anzahl der Tage individuell möglich, befristet

Frau Würfel, 07392 707219

info@st-elisabeth-ggmbh.de

www.st-elisabeth-ggmbh.de
#komminsteam

Wir freuen uns auf 

deine Nachricht!

STELLENANGEBOTE

IMMOBILIEN ANKAUF

IMMOBILIENMARKT

Geschenke, 
die die Welt 
verändern.

DRK-Spendenkonto
Deutsches Rotes Kreuz e.V.
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07
BIC: BFSWDE33XXX


